
Titel des Vortrags

Geoinformation und Landentwicklung

Beispiele zur 5-Parameter-Transformation
Teil 2

Fortbildungsveranstaltung „Bearbeitung nicht einwandfreier Vermessungen“

VD Roman Kraft
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, Referat 43 – Bezirk Nord

Oktober/November 2023



Titel des VortragsBeispiele zur 5-P-T

Folie 2

Inhalt:
Linienknick
Nicht vorgenommenes grünes Streichen
Fehlerhafte Gewichte
Grünstreichung im Graphiknachweis vergessen
Darstellung von abgeleiteten Maßen im Zahlennachweis
Umgang mit Zeugen
Berechnung nicht aufgesuchter Grenzpunkte
Identischen Punkt im älteren Vorgang berechnen
Sachgerechte Wahl der identischen Punkte



Titel des VortragsBeispiele zur 5-P-T

Folie 3

Beispiel 1



Titel des VortragsBeispiele zur 5-P-T

Folie 4

Beispiel 1



Titel des VortragsBeispiele zur 5-P-T

Folie 5

Beispiel 1



Titel des VortragsBeispiele zur 5-P-T

Folie 6

Linienknick

Beispiel 1: 5-P-T zunächst unauffällig, alle Indikatoren unter 1, d. h. grobe Fehler werden
zunächst nicht vermutet.
Skizze lässt vermuten, dass ein Linienknick vorliegt.
Nr. 80.1 VwVLV: Erkennbare systematische Einflüsse (Linienknick, Linienversatz,
Abszissensprung, Abszissenknick) sind zu beseitigen.
Rechnerischer Nachweis für Linienknick: Gewicht 0 für die Punkte nach dem Linienknick,
Grünstreichung der Vorgangsmaße der entsprechenden Punkte.
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Nicht vorgenommenes grünes Streichen

Beispiel 2: Indikator liegt bei 265/6 über 1, d. h. es liegt ein grober Fehler vor (Nr. 81.2
VwVLV). Trotzdem wurde nicht grün gestrichen.
Bei einem groben Fehler muss der Bearbeiter eine Entscheidung treffen:
• a) Für die Abmarkung, gegen den Katasternachweis:

Abweichungen beruhen auf Ungenauigkeit des Aufnahmeverfahrens, Nr. 73.3
VwVLV.
Maßzahl des Katasternachweises (Vorgangsmaß) grün streichen, Nr. 104.2 VwVLV.
Gewicht des Vorgangsmaßes auf 0 setzen, Nr. 81.4 VwVLV.
Abmarkung belassen, Nr. 73.3 VwVLV.
Landeskoordinaten der Doppelaufnahme der Abmarkung beibehalten.
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Nicht vorgenommenes grünes Streichen

Beispiel 2: Indikator liegt bei 265/6 über 1, d. h. es liegt ein grober Fehler vor (Nr. 81.2
VwVLV). Trotzdem wurde nicht grün gestrichen.
Bei einem groben Fehler muss der Bearbeiter eine Entscheidung treffen:
• b) Für den Katasternachweis, gegen die Abmarkung (d. h. Abweichung ist auf örtliche

Veränderungen zurückzuführen):
Beide transformierten Maße (die sich aus der örtlichen Lage des Grenzzeichens
ergeben) grün streichen, Nr. 104.2 VwVLV, und deren Gewicht auf 0 setzen, Nr. 81.4
VwVLV.
Landeskoordinaten der Aufnahme streichen.
Stattdessen Landeskoordinaten mit den Vorgangsmaßen als nicht identischen Punkt
berechnen.
Ohne Antrag auf Grenzfeststellung Grenzzeichen entfernen, Nr. 73.2 VwVLV.
Bei Antrag Grenzzeichen an den sich aus dem Katasternachweis
ergebenden Ort versetzen, Nr. 73.2 VwVLV.
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Fehlerhafte Gewichte

Beispiel 3: Indikator ky bei 66/59 über 1, Maß zwar grün gestrichen, aber Gewicht
fälschlicherweise bei 1 belassen.
Wenn der Indikator über 1 liegt und deshalb ein Maß grün gestrichen wird, so ist auch das
zugehörige Gewicht auf 0 zu setzen, Nr. 81.4 VwVLV.

Weiteres Manko bei Beispiel 3: Auswerteschranke handschriftlich von 9 auf 2 geändert, ohne
die Berechnung neu anzustoßen (Indikatoren sind bei 2 viel größer als bei 9).
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Grünstreichung im Graphiknachweis vergessen

Beispiel 4: y-Maß 1,94 von 66/59 im Zahlennachweis grün gestrichen, im Graphiknachweis
fälschlicherweise aber nicht.
Wurden Maße in den Graphiknachweis eingetragen und im Zahlennachweis grün gestrichen,
so sind sie auch im Graphiknachweis grün zu streichen, Nr. 104.2 VwVLV.
Empfehlung: Maße nur im Zahlennachweis darstellen, im Graphiknachweis lediglich die
Linienelemente ohne Maße.
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Abgeleitete Maße verwenden

Sachverhalt: Zwei GP A und B auf Linie 1 angewinkelt. Beide Grenzzeichen fehlen. Wenige
identische Punkte in Linie 1. Weiterer GP C nicht auf Linie 1 angewinkelt, aber in Gerade
zwischen A und B. C örtlich vorhanden (Doppelaufnahme).
Schaffung eines weiteren identischen Punktes C durch abgeleitete Maße (Strahlensatz).
Abgeleitete Maße sind im Zahlennachweis einzuklammern, ggf. auch im Graphiknachweis,
sofern dort eingetragen.
Beispiel 5:
Linie 1: Gerade A – B:
A: y=3,00 x=10,00 X=0,00
B: y=6,00 x=14,00 X=5,02
C: y=? x=? X=2,51    y=(4,50)    x=(12,00)
Nicht zu empfehlen, wenn A und/oder B vorhanden sind, da die abgeleiteten Maße von C mit
den (evtl. ungenauen) Vorgangsmaßen von A bzw. B korrelieren.
A bzw. B würden dann ein unverhältnismäßig hohes Gewicht bekommen.
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Umgang mit Zeugen

Sachverhalt: Grenzzeichen von A fehlt. Ein Zeuge („Z“ im Graphiknachweis) oder beide
Zeugen („2 Z“) sind aber vorhanden.
Doppelaufnahme von Z bzw. der gemittelten Lage zwischen den 2 Z.
Verwendung als identischer Punkt in der 5-P-T, Nr. 78.1 VwVLV.
Berechnung der Landeskoordinaten des GP aber mit den Maßen des Katasternachweises,
Nr. 82 VwVLV, d. h. die aufgenommenen Landeskoordinaten des Zeugen werden
überschrieben.
Beispiel siehe Anlage 7 VwVLV, GP 791/27.
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Berechnung nicht aufgesuchter Grenzpunkte

Beispiel 7: GP 620/106 nicht aufgesucht, aber fälschlicherweise als nicht identischen Punkt
berechnet.
Ein „No Go“ bei nicht einwandfreien Vermessungen!
Grenzpunkte erhalten ihre Landeskoordinaten grundsätzlich durch Doppelaufnahme der
örtlichen Lage, wenn es sich um einen nicht einwandfreien Katasternachweis handelt.
Mit den Vorgangsmaßen werden Landeskoordinaten nur berechnet, wenn das Grenzzeichen
fehlt oder nicht mit seiner Festlegung übereinstimmt.
Das bedeutet: Wenn ich nicht weiß, ob das Grenzzeichen fehlt, darf ich seine
Landeskoordinaten nicht durch Berechnung ermitteln. Ich muss mich zuvor vom Fehlen (oder
ggf. Vorhandensein, dann aber Doppelaufnahme und Verwendung als IP) überzeugen.
Allenfalls möglich: Berechnung von Koordinaten im Lagestatus „graphisch“ (= verbesserte
Suchkoordinaten).
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Identischen Punkt im älteren Vorgang berechnen

Beispiel 8: Ein fehlender Punkt (hier 342/117) wird in einem älteren Vorgang berechnet und in
einem neueren Vorgang als identischer Punkt eingeführt.
Dies ist zulässig bei wenigen identischen Punkten des neueren Vorgangs.
Geregelt ist dies in Nr. 78.2 VwVLV: „Sind für eine Vermessungslinie nur wenige identische
Punkte verfügbar, können für weitere Punkte Landeskoordinaten auch mit Vermessungslinien
früherer Katasternachweise berechnet werden; anschließend ist zu prüfen, ob die aus dem
neueren Katasternachweis berechneten Landeskoordinaten in das Liegenschaftskataster zu
übernehmen sind.“
In der Regel werden die Landeskoordinaten, die sich zunächst aus dem älteren Vorgang
ergeben haben, mit dem neueren Vorgang überrechnet.
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Sachgemäße Auswahl der identischen Punkte

Beispiel 9: Punkte mit Landeskoordinaten werden zwar als IP angeschrieben, aber mit dem
Gewicht 0, weil sie in der Vergangenheit gefehlt haben und ihre Landeskoordinaten mit dem
Katasternachweis berechnet wurden.
Geregelt ist dies in Nr. 79.1 VwVLV: „Abszissen und Ordinaten sind mit dem Gewicht 0
einzuführen, wenn sie sich begründet nicht auf das Ergebnis der Ausgleichung auswirken
sollen.“
Rein rechnerisch (insbesondere wenn man die gleichen identischen Punkte verwenden
würde) dürften diese Punkte keine Abweichung vom Katasternachweis haben, da sie ja mit
diesem berechnet wurden. Sie sind also streng korreliert und tragen zur Ausgleichung nicht
bei.
Würde man sie als IP einführen, bestünde im Einzelfall die Gefahr, dass neue identische
Punkte als fehlerhaft ausgeschieden werden, obwohl sie eigentlich passen. In diesem Fall
sind dann ggf. weitergehende Untersuchungen erforderlich.
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Sachgemäße Auswahl der IP

Fazit: Möglichst nur IP verwenden, deren Landeskoordinaten durch Doppelaufnahme der
örtlich vorhandenen Abmarkung entstanden sind.

Aber siehe Gegenbeispiel: „IP in älterem Vorgang berechnen“ (wenn es wenige IP gibt).
Gilt natürlich auch nicht für Verknüpfungspunkte (diese waren ja nie vermarkt).

Damit Dritte (insbesondere Eignungsprüfung) beurteilen können, warum GP als IP verwendet
bzw. nicht verwendet werden, sind deshalb als Fundstellen nicht nur die Katasternachweise
der ursprünglichen Festlegung, sondern auch die Katasternachweise der Bestimmung der
Landeskoordinaten anzugeben.


